
Unser Zeichen: O/F 
Durchwahl: -8 

Merkblatt zur Container Befüllung 
Email: s.feucht@ott-recycling.de 

Wird bei der Abholung oder Entladung des Containers festgestellt, dass doch Fremdstoffe  
untergemischt wurden, ist mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen, die dem Auftraggeber in Rechnung 
gestellt werden. Die Container dürfen generell nur bis zur Oberkante befüllt werden, damit das Fahrzeug 
nicht überladen ist bzw. die maximal zulässige Fahrzeughöhe überschritten wird. Container mit Deckel 
müssen sich noch schließen lassen, Ladeklappen und Deckel sind generell zu schließen.  

Zu beachten:  
Unsere Container dürfen nicht mit gefährlichen Abfällen befüllt werden, wie Teerpappe, Asbest, 
Mineralwolle, Farben, Lacke, Öle und sonstigen Flüssigkeiten oder Chemikalien/Sonderabfälle.  
Für Kosten und Schäden, die durch Überladung oder unsachgemäße Beladung entstehen, haftet der 
Auftraggeber. 

Baumischabfälle sind Abfälle, die beim Neu-, Um-, oder 
Ausbau anfallen: 

 Tapetenreste 
 Styropor/Verpackungsmaterial 
 Pappe 
 Folie 
 Plastik/Kunststoff 
 Kabelreste 
 Linoleum 
 Teppiche, Teppichreste 
 PVC-Rohre 
 Gipskarton mit Anhaftung 
 Holz
 Gips (bei größeren Mengen extra Container bestellen)

Gipskartonplatten ohne Styropor und Gasbetonsteine stellen 
eine eigene Abfallsorte dar und müssen bei einer größeren 
Menge (>100 Kg) separat entsorgt werden.

Nicht zu Baumischabfällen gehört: 

 Sonderabfälle 
 Kühlgeräte 
 Bildschirme 
 Leuchtstofflampen 
 Isolier-und Dämmstoffe 
 Farben/Lacke 
 Öle/Kraftstoffe 
 Elektrogeräte 
 Chemikalien 
 Lebensmittel 
 Eternitplatten und sonstige asbesthaltigen Baustoffe 
 Mineralischer Bauschutt 
 Batterien 

Diese Fehlwürfe müssen separat entsorgt und der Aufwand 
dieser Entsorgungskosten in Rechnung gestellt werden.  

Zu Sperrmüll zählt: 
 Einrichtungsgegenstände 
 Hausrat und Küchen 
 Elektrogeräte außer Kühlgeräte und Bildschirme 
 Bekleidung 
 Papier + Pappe 
 Folie, Kunststoff 
 Metall 
 Polster 
 Spielsachen 

Nicht zu Sperrmüll gehört: 
 Sonderabfälle 
 Kühlgeräte 
 Bildschirme 
 Leuchtstofflampen 
 Isolier- und Dämmstoffe 
 Farben/Lacke 
 Öle/Kraftstoffe 
 Elektrogeräte 
 Chemikalien 
 Lebensmittel 
 Eternitplatten und sonstige asbesthaltigen Baustoffe 
 Mineralischer Bauschutt 
 Batterien 

Diese Fehlwürfe müssen separat entsorgt und der Aufwand 
dieser Entsorgungskosten in Rechnung gestellt werden. 
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Bauschutt besteht ausschließlich aus mineralischen 
Materialien, dazu gehört: 

 Mauerwerk 
 Ziegelsteine 
 Teerfreier Straßenaufbruch 
 Reiner Betonabbruch 
 Fliesen + Kacheln 
 Mörtel- und Putzreste 
 Wasch- und WC-Becken ohne Fremdanhaftung 

Die Kantenlänge darf nicht mehr als 60 cm betragen. 
Bei Übergröße (Kantenlänge > 60 cm) wird ein anderer Preis 
berechnet!

Nicht zum Bauschutt gehört: 
 Gipskartonplatten 
 Glasreste 
 Gasbetonsteine/Ytonsteine 
 Alle sonstigen Stoffe, die nicht mineralisch sind 

Ansonsten muss der Containerinhalt als „Baumischabfall“ 
entsorgt werden! 

Altholz- Klasse 1 – 3 , dazu gehört: 
 Naturbelassene Bretter 
 Paletten 
 Naturbelassene Holzkisten 
 Holzreste, Holzsplitter, Sägespäne 
 Schnittreste 

Hierbei handelt es sich ausschließlich um naturbelassenes 
Holz, ohne Oberflächenbehandlung wie Anstrich, Lasur oder 
Lackierung. 

Bei Vermischung der Klassen 1-3 mit Klasse 4 wird die 
Holzklasse 4 in Rechnung gestellt. 

Nicht zum Altholz Klasse 1-3 gehört: 
 Fensterholz 
 Lackiertes Holz 
 Sonstiges behandeltes Holz 
 Eisenbahnschwellen 
 Sonstiges Kontaminiertes Holz 

Diese Qualitäten entsprechen der Altholzklasse 4 und 
müssen separat gemäß den entsprechenden Konditionen 
entsorgt werden. 

Mischschrott besteht ausschließlich aus: 
 Metallregale, Stahlschränke 
 Zaunpfosten, Metall Tore 
 Eisenrohre 
 Landwirtschaftliche Anbaugeräte 
 Heizkörper + Heizkessel 
 Motoren frei von Betriebsstoffen 
 Maschinen frei von Betriebsstoffen 
 E-Motoren frei von Betriebsstoffen 
 Tanks ohne Kunststoffhülle, Fässer 
 Sonstiger massiver Eisenschrott frei von Schadstoffen 

und Betriebsstoffen 

Öltanks und Fässer  müssen leer und trocken sein und ein 
mindestens 40 cm großes Loch im Durchmesser haben! 

Folgende Stoffe gehören nicht in den 
Mischschrottcontainer: 

 Sonderabfälle 
 Batterien 
 Holzreste/Müll 
 Isolier- und Dämmstoffe 
 Papier oder Kunststoff 
 Siedlungsabfälle 
 Tresore 
 Gasflaschen/ Feuerlöscher 
 Befüllte Farbeimer und Farbdosen 
 Öle/Kraftstoffe in Kanistern 
 Elektrogeräte 

Schmelzeisen besteht ausschließlich aus: 
 Dachrinnen
 Autoblechteile
 Holzöfen mit Schamottsteine
 Gartenzaun
 Boiler
 Waschmaschine, Herd, Trockner, Geschirrautomat
 Leere, trockene Spraydosen und Farbdosen
 Blechverpackungsbänder 
 Fahrräder, Schubkarren 

Folgende Stoffe gehören nicht in den 
Schmelzeisencontainer: 

 Sonderabfälle 
 Batterien 
 Holzreste/Müll 
 Isolier- und Dämmstoffe 
 Papier oder Kunststoff 
 Siedlungsabfälle 
 Tresore 
 Gasflaschen/ Feuerlöscher 
 Befüllte Farbeimer und Farbdosen 
 Öle/Kraftstoffe in Kanistern 
 Elektrogeräte 
 Kühlgeräte 

Bei Rückfragen rufen Sie uns unter 07152/610 085-0 an, wir helfen Ihnen gerne weiter! 


